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Beschlussvorlage 
 
 

Betreff: 

Überörtliche allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-
Württemberg   
Stadt Mosbach 2015-2016  
Stadt Mosbach Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016  
Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei" 2015-2017 

 
 

Beratungsfolge: 
 

Gremium: am: Behandlung: 

Gemeinderat 18.07.2023 öffentlich 

 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat nimmt die Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe als Rechtaufsichts-
behörde zum Abschluss des Prüfungsverfahrens vom 19.06.2023 zur Kenntnis. Über die ab-
schließende Beurteilung des Regierungspräsidiums hinsichtlich der festgestellten Anstände 
A 30 und A 32 sowie den Abschluss des Prüfverfahrens ist der Gemeinderat entsprechend zu 
unterrichten.   
 
 
Sachverhalt: 
 

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat gemäß § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) 
die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt in den 
Haushaltsjahren 2015 und 2016, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 sowie die Wirtschafts-
führung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälze-
rei Mosbach in den Wirtschaftsjahren 2015 bis 2017 – mit Unterbrechungen – in der Zeit vom 
07.06.2021 bis 05.08.2021 durchgeführt. 
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Aufgrund des guten Prüfungsergebnisses verzichtete die GPA auf eine förmliche Schlussbe-
sprechung nach § 18 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeprüfungsordnung. Die Verwaltung wurde am 
05.08.2021 über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung mündlich unterrichtet. Der schriftliche 
Prüfungsbericht ging am 21.04.2022 bei der Verwaltung ein.  
 
Gemäß § 114 Abs. 5 Satz 3 GemO wurde seitens des Regierungspräsidiums bestätigt, dass die 
im Prüfungsbericht festgestellten Anstände nach den Stellungsnahmen der Verwaltung vom 
21.10.2022 und 12.01.2023 erledigt sind. Die Verwaltung hat am 16.06.2023 nochmals ergän-
zend Stellung zu den Anständen A 30 und A 32 genommen. Die Stellungnahme konnte die 
noch ausstehenden Anstände ausräumen. Das Prüfungsverfahren wurde gemäß § 114 Abs. 5 
Satz 2 GemO für abgeschlossen erklärt. 
 
Der Gemeinderat ist über den Abschluss des Prüfverfahrens zu unterrichten. 
Das Schreiben des Regierungspräsidiums befindet sich in der Anlage.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

An Prüfungsgebühren für die GPA sind mit Nebenkosten insgesamt 54.547,28 € angefallen. 
Hiervon entfallen 52.004,11 € auf die Stadtverwaltung und 2.543,17 € auf den Eigenbetrieb 
„Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei“.  
 
Darüber hinaus entstehen Verwaltungskosten.   
 
 
Anlagen: 
 

Schreiben des Regierungspräsidiums vom 19.06.2023  
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